
Herzlich Willkommen
zur Info-Veranstaltung für

Feuerwehren mit Atemschutz
am 22. April 2024

im „Das Barbinger“
in Barbing



Ausarbeitung:
Kreisbrandmeister Atemschutz / Gefahrgut
Landkreis Regensburg Stadlbauer Rainer

Quellen:
Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns Ausbilderkongress Atemschutz 2024

Lernbar
KUVB Ausbilderkongress Atemschutz 2024
LFV Bayern
BFV Oberpfalz
KFV Regensburg
Berufsfeuerwehr Regensburg
Freiw. Feuerwehr Neumarkt /Opf.
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1. 
Begrüßung 



1. Begrüßung
2. Rückblick / Vorschau
3. Neuigkeiten der KUVB
4. Persönliche Schutzausrüstung und Zusatzausrüstung
5. „Messgeräte und Messtechnik
6. Neues zum Thema „Ausbildung“
7. Wünsche, Anregungen, Fragen



2. 
Rückblick  /  Vorschau



Letzte Informationsveranstaltung:

25. Januar 2023



Atemschutzlehrgänge:

2023: 5 Lehrgänge mit 120 Plätze angeboten

117 Teilnehmer abgeschlossen



Lehrgänge „Gefahrgut und Träger CSA“:

2023: nicht angeboten



Fortbildung „Träger CSA“:

2023: wegen geringer Teilnehmerzahl abgesagt



2023: vom LFV nicht berücksichtigt

Brandübungscontainer des LFV Bayern:



Fire-Flash-Box des BFV Oberpfalz (2023):
16 Übungsdurchgänge

je 8 Teilnehmer

128 Teilnehmer



Schulung für Bediener des mobile Firetrainer:

2023: nicht angeboten



Fortbildung „Messgeräte“:

2023: 4 Termine angeboten (1 abgesagt)

51 Teilnehmer (KBI WEST, OST, NORD)

KBI SÜD mangels Teilnehmer abgesagt



Atemschutzleistungsbewerb (B/S)des BFV:
2023:   Termin: 31.03-01.04.2023 in Nabburg

26 Trupps teilgenommen (152 Trupps)

Atemschutzleistungsbewerb (G) des BFV: 

2023:   Termin: 21.10.2023 in Amberg

6 Trupps teilgenommen (21 Trupps)



Vorschau für 2024:

• 4 Lehrgänge für 
Atemschutzgeräteträger

o 27.01. – 06.02.2024 (KBI SÜD)
o 02.03. – 12.03.2024 (KBI OST)
o 27.04. – 07.05.2024 (KBI NORD)
o 06.07. – 16.07.2024 (KBI WEST)

• 5. Lehrgang bei Bedarf



2024:

• Gefahrgut TEIL 1 und Träger CSA
o 15.02. - 04.04 2024 in Regenstauf



2024:

• Brandübungscontainer des LFV Bayern (April 2024)
64 Plätze möglich 64 Teilnehmer



Schulung für Bediener des mobile Firetrainer

2024: 8 Teilnehmer



Atemschutzleistungsbewerb (B/S)des BFV:
2024:   Termin: 20.04.-21.04.2024 in Mitterteich

35 Trupps teilgenommen (190 Trupps)



Atemschutzleistungsbewerb (gold)
am 26. Oktober 2024 in Amberg

Voraussetzungen:

• Eignungsbeurteilung (Eignungsuntersuchung, G 26.3)
• Teilnahme am Atemschutzbewerb SILBER (2 Jahre)
• Teilnahme an einer HLW-Unterweisung oder höher
• Bay. Leistungsabzeichen Löschgruppe in Gold
• Sportlicher Nachweis



Gefahrgutübungszug der DB AG:

2024: Termin im November 2024



Aktuelles:

Cannabis im Feuerwehrdienst:

Die Bestimmungen des Arbeitsschutzes, die Feuerwehrdienstvorschriften
sowie die Unfallverhütungsvorschriften regeln den Umgang mit berauschenden
Mitteln allgemein und unabhängig von der Frage einer (Teil-)Legalisierung.

Auch nach Rücksprache mit der KUVB sind Alkohol und Cannabis im Rahmen 
des Feuerwehrdienstes gleich zu behandeln:
In beiden Fällen muss ein Konsum, der zu Gefährdungen im Rahmen des Feuer-
wehrdienstes führen kann, ausgeschlossen sein.



3. 
Neuerungen der KUVB



Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräteträger:
 Medizinische Eignungsbeurteilungen dienen der Beantwortung der

Frage, ob die vorhandenen physischen und psychischen
Fähigkeiten der Einsatzkräfte aus ärztlicher Sicht erwarten lassen,
dass die zu erledigenden Tätigkeiten von ihnen ohne Eigen- oder
Fremdgefährdung ausgeübt werden können.

 Eignungsuntersuchungen als Teil der Eignungsbeurteilung setzen
einen Anlass und eine Rechtsgrundlage voraus. Der
Unternehmer bzw. die Leitung der Feuerwehr darf von einem
Feuerwehrangehörigen eine gesundheitliche Untersuchung nur
verlangen, soweit diese in einer Rechtsvorschrift angeordnet ist.

 Anlasslose Eignungsuntersuchungen dürfen grundsätzlich nicht
vereinbart werden.

 Die Rechtsgrundlage einer regelmäßigen Veranlassung von
Eignungsbeurteilungen ergibt sich in freiwilligen Feuerwehren für
das Tragen von Atemschutzgeräten basierend auf § 6
(3) DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“.



Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräteträger:
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“

§ 6 (3) Persönliche Anforderungen und Eignung
Für Tätigkeiten unter Atemschutz, muss sich der
Unternehmer die Eignung durch Eignungsuntersuchungen
vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen
ärztlich bescheinigen lassen.



Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräteträger:
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“
§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung
(5)Eignungsuntersuchungen sind von hierfür geeigneten Ärzten

durchführen zu lassen. […] Der anerkannte Stand der
medizinischen Erkenntnisse ist zu beachten.

 Der Unternehmer trägt die Verantwortung für die Auswahl eines
geeigneten Arztes für die Eignungsuntersuchung.

 Nach der Rechtsprechung kann der Unternehmer für die
Durchführung von Eignungsuntersuchungen grundsätzlich einen Arzt
seines Vertrauens bestimmen.

 Dementsprechend besteht bei Eignungsuntersuchungen keine
freie Arztwahl für Feuerwehrdienstleistende, wie diese z. B. bei
Heilbehandlungen gegeben ist.



Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräteträger:



Anerkannter Stand der medizinischen Erkenntnisse:
Die "DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische Untersuchungen", sind 
ersetzt worden

„DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und 

Untersuchungen“.  G26.3 → Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräte



DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische 
Beratungen und Untersuchungen:
Rechtscharakter und Bedeutung
• Im Ausschuss Arbeitsmedizin der Gesetzlichen Unfallversicherung

erarbeitet
• Basiert auf dem allgemein anerkannten Stand der Arbeitsmedizin
• Besitzt keine Rechtsverbindlichkeit.
• Gibt Hinweise im Sinne von „Best Practices“ und
• lassen den Ärzten den im Einzelfall erforderlichen Spielraum, die 

Beratungen und  Untersuchungen so zu gestalten, wie es 
aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten geboten  erscheint.



Dokumentation:



Fristgerechte Nachunterunsuchung:

www.kuvb.de

http://www.kuvb.de/


Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräteträger:
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“
§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung
(2) Feuerwehrangehörige, […] müssen ihnen bekannte

aktuelle oder dauerhafte Einschränkungen ihrer
gesundheitlichen Eignung dem Unternehmer bzw. der
zuständigen Führungskraft unverzüglich und
eigenverantwortlich melden.





www.kuvb.de

http://www.kuvb.de/


www.kuvb.de

http://www.kuvb.de/


4. 
Persönliche 

Schutzausrüstung

Zusatzausrüstung



DGUV
Information

205-014

DGUV
Information

205-020

DGUV
Information 

205-031

Quellen:

Merkblatt 4.011  
Atemschutzgeräte-

träger



Schutzkleidung eines Atemschutztrupp:
 Feuerwehrschutzschuhwerk
 Feuerwehrschutzkleidung (Überjacke, Überhose)
 Feuerschutzhaube
 Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
 Feuerwehrschutzhandschuhe



Ausrüstung eines Atemschutztrupp:
 Atemschutzgerät
 Atemanschluss
 Feuerwehrleine (1 Leine für jeden

Atemschutzgeräteträger)

Optional empfohlen
 Feuerwehrhaltegurt
 Notsignalgeber
 Rettungsmesser oder –schere
 Bandschlinge mit HMS-Karabiner



Feuerwehrschutzschuhwerk:
Schutzwirkung gegen

• mechanische Gefährdung
• thermische Gefährdung
• Gefahren durch elektrischen Strom
• klimatische Gefährdung

Anforderung:  
Feuerwehrschutzschuhwerk  
muss den Anforderungen der  
DIN EN 15 090 entsprechen.



Feuerwehrschutzschuhwerk:
Anforderungen:
(Gummi, Polymer oder Leder)  Form C (Schnürstiefel)
oder Form D (Schaftstiefel)
•Zehenschutzkappe  durchtrittsichere Einlage
•antistatische Sohle
•Anziehschlaufe(n)
•Profilierung der Sohle im Bereich  der Fußwölbung
•Wasserdichtheit

F2A

Kennzeichen:
F2 Typ 2, schwere Grundschutzausführung (Standardfeuerwehrstiefel)

mit Durchtrittsicherheit und Zehenschutz
A ergänzende Anforderung „Antistatik“

Eine Aussonderungspflicht für Feuerwehrschutzschuhe nach alter DIN EN 
345-2 und DIN 4843 besteht nicht!



Feuerwehrschutzkleidung:

Brandbekämpfung innen  
Geräteträger

Schutzhosen

Schutzanzug-Latzhose  Bayern 2000 
nach EN 531  alternativ
Wasserdichte Schutzanzug-Latzhose  Bayern 
2000 Allround, nach EN 469  mit verminderten
Isolationswerten

Empfehlung:
zusätzlich mit Überhose nach  DIN EN 
469 Leistungsstufe 2  bzw. HuPF (Teil 
4, Typ A)  oder
mehrlagige Hose nach
DIN EN 469 Leistungsstufe 2  bzw. 
HuPF (Teil 4, Typ B)

Einsatz-Überjacke
Bayern 2000 oder
andere
FW-Überjacken nach
EN 469

Technische Hilfeleistung Brandbekämpfung außen

Schutzjacken

Schutzanzug-Jacke Bayern 2000 nach EN 531  
alternativ
Wasserdichte Schutzanzug-Jacke  Bayern 2000 Allround, 
nach EN 469  mit verminderten Isolationswerten

Leistungsstufen:

Leistungsstufen:

Leistungsstufen:



Feuerwehrschutzkleidung:

In der neuen Norm sind die Leistungsstufen 1 und 2 für den 
Wärmeübergang – Flamme  (Xf) und für den 

Wärmeübergang – Strahlung (Xr) zur Stufe X1 oder X2  
zusammengefasst worden.

seit Dez. 2020 wurde die neue - DIN EN 469:2020 - herausgegeben



Feuerschutzhaube:
Anforderungen:
• muss die DIN EN 13 911 erfüllen
• muss vor Hitze und Flammen schützen
• müssen alle offenen Hautstellen an

Kopf und Hals  abdecken
• Überlappung mit der Jacke der  

Feuerwehrschutzkleidung ist wichtig

Sollte:
leicht, elastisch, atmungsaktiv und einen  Gummizug im 
Gesichtsbereich haben



Feuerwehrhelm mit Nackenschutz:
Schutzwirkung gegen

• mechanische Gefährdung
• thermische Gefährdung

Anforderung:  Feuerwehrhelme 
müssen  den Anforderungen der
DIN EN 443 „Feuerwehrhelme“  
entsprechen.



Feuerwehrhelm mit Nackenschutz:
Die DIN EN 443 hat die zurückgezogene DIN 

14 940 abgelöst  (höherer thermischer Schutz, 
elektrisch nicht leitend, höherer Stoßschutz).

Bei Neuanschaffungen ist die DIN EN 443
einzuhalten.

Herstellerangaben beachten:
• Aussonderungsfrist ???
• mechanische Sturzbelastung ???
• Beschädigungen ???
• Zubehör / Anbauteile ???



Feuerwehrhelm mit Nackenschutz:
Vorhandene Feuerwehrhelme gemäß der 
zurückgezogenen  DIN 14 940 können weiterhin 
verwendet werden.
Zu beachten ist:
• verringerte Schutzwirkung
• Helmschalen aus Textil-, Phenol-

Kunstharz nicht thermisch belasten
• Innenausstattung aus Kunststoff oder  

mit Lederpolster nicht mehr
verwenden

• DIN-Helme mit Gewebetragband 
können  verwendet werden



Feuerwehrschutzhandschuhe:
Schutzwirkung gegen

• mechanische Gefährdung
• thermische Gefährdung
• geringfügige Einwirkung durch  

Gefahrstoffe

Anforderung:
Feuerwehr-Schutzhandschuhe müssen
den Anforderungen der DIN EN 659
entsprechen.



Feuerwehrschutzhandschuhe:

LogoCE 97 0121
Art.-Nr. Gr. 9
Produktname

i
Anschrift des Herstellers

Straße Nummer 98765 Musterstadt

EN  
659

•Name, Handelsmarke
•Handschuhbezeichnung
•Größenbezeichnung
•Angabe zur Norm (DIN EN 659)
•Piktogramm „Schutzausrüstung  
für Feuerwehrleute“ mit den  
Leistungsstufen nach
DIN EN 659

i weist darauf hin, dass zusätz-
liche Informationen gelesen  
werden müssen



Feuerwehrschutzhandschuhe:
• Kennzeichnung der Leistungsstufen (Mindestanforderungen)
• Die Werte können zwischen 1 und 5 (höchste Stufe) liegen

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit
Weiterreißfestigkeit

Stichfestigkeit

Brennverhalten
Widerstand gegen konvektive Hitze  

Tastgefühl



Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren:
Schutzwirkung gegen

• mechanische Gefährdung

Anforderung:  Schutzhandschuhe 
müssen  den Anforderungen der
DIN EN 388 entsprechen.



Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren:

Abriebfestigkeit  
Schnittfestigkeit  
Weiterreißkraft  
Durchstichkraft

(mind. LS 3 erforderlich),
(mind. LS 2 erforderlich),
(mind. LS 3 erforderlich),
(mind. LS 3 erforderlich).

• Arbeiten mit mechanischen Gefahren
• Thermische Einwirkungen sicher ausgeschlossen
• bei jeder Körperhaltung ein Pulsschutz sichergestellt
• Schnitt- und Stichschutz für gesamten Handschuh (Handrücken)

Ggf. Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung

Kennzeichnung der Leistungsstufen
(Mindestanforderungen)



Feuerwehrhaltegurt:
Verwendungszweck:

• zur Eigensicherung
• zum Sichern von Personen
• zum Selbstretten
• zum Halten und Rückhalten

Anforderung:
Feuerwehr-Haltegurte müssen  
den Anforderungen der
DIN 14 927 entsprechen.

TypA

Typ B



Feuerwehrhaltegurt:
• Norm zurückgezogen

• dürfen bis zur  Aussonderungsfrist
von  20 Jahren weiter  verwendet
werden!

Aussonderungsfristen nach DIN 14 927:  Gurt 
Typ A = 12 Jahre

Gurt Typ B = 10 Jahre
Das Seil muss während der Gebrauchsdauer nicht mehr  

ausgetauscht werden!



Feuerwehrleine
• dient:

• zur Menschenrettung
• zur Selbstrettung
• zur Sicherung des Rückwegs
• Zur Eigensicherung /  Sicherung von Geräten

• Anforderung:  Feuerwehrleine muss  den 
Anforderungen der  DIN 14 920 entsprechen.

Für den
Innenangriff:  

Leinenmehrzweckb
eutel nach
IN 14 922

Beispielfoto



5.
„Messgeräte
Messtechnik“



Gasmessübungskoffer
Beschaffung 2022



Übungsszenarien

1. VU (Person eingeklemmt), Gasfahrzeug
2. Gasaustritt im Gebäude
3. Wohnungsöffnung
4. CO Gaswarnmelder ausgelöst
5. Person in Silo / Schacht
6. Gasaustritt in Biogasanlage
7. Explosion /Verpuffung



Taschenkarten



Handlungsempfehlung



Aktuelles:
Freimessen durch die Feuerwehr

Schwellenwerte
H2S 10 ppm 5 ppm
CO 33 ppm 20 ppm



6.
Neues vom 

Thema „Ausbilden“





Der Behaltenseffekt:





AVIVA







Ausbilderunterlagen



Newsletter der Lernbar:



Linklisten in der Lernbar:



Ausbilderleitfaden

Atemschutz-
geräteträger



Inhalte der Ausbilderleitfaden Atemschutz:

„AT-Basis“
„Zusatzausbildung“
„Fortbildungen“



„AT-Basis“:

Inhalte des Atemschutzgeräteträger- Lehrgangs  
FwDV 7 + Ergänzungen)
• AT Basis 1
• AT Basis 2 – 7

• AT Basis 8

Organisatorisches  
Fachkapitel
– Teilweise weiter unterteilt

Prüfung und Lehrgangsabschluss
– Prüfungsfragengenerator

Dazu: Merkblatt „Atemschutzgeräteträger“
• „Basisinformation“
• Lehrunterlage für Teilnehmer



AT- Basis: aktueller Überarbeitungsstand:
• Veröffentlichung 2018

• Aktuell inhaltliche Überarbeitung  Start: 
Januar 2024

• In den nächsten Jahren „pädagogische“  
Überarbeitung geplant
– Handlungsorientierung
– Kompetenzorientierung



Vorschau
Inhaltliche Überarbeitung „AT Basis“
Bereits in Arbeit:
• Abschnitte AT Basis 1 – AT Basis 4
• Geplante Änderungen:

– „G26“ -> „Eignungsbeurteilung“
– „Messtechnische Dichtheitsprüfung“
– „Pflicht“ zum Tragen des FW- Haltegurtes bei

JEDEM Innenangriff?
– Voraussetzungen für die AT- Ausbildung



Vorschau Inhaltliche Überarbeitung II

Geplant:
• Abschnitte AT Basis 5 – AT Basis 8
• mögliche Änderungen:

– Ablegen der Ausrüstung (Hygiene!)
– „Expositionsdatenbank“/ Dokumentation
– Atemschutzüberwachung

• Einheitliche Daten
• Wer kommuniziert was mit wem?



AT Zusatzausbildung

Für Träger von spezieller
persönlicher Schutzausrüstung

AT Körperschutz AT Schl(auch) AT Reg(enerationsgerät)



Zusatzausbildung: Aktueller Überarbeitungsstand

• AT Körperschutz für ABC- Einsätze: Stand 2021
• MB Körperschutz im ABC- Einsatz Stand 2021



Merkblatt „
Träger von Körperschutz im ABC- Einsatz
Schwerpunkt: „Handhabung“
• An- und Ablegen der PSA

Form 1 (A-Einsatz) nur kurz behandelt



Zusatzausbildung: Aktueller
Überarbeitungsstand
• AT Körperschutz für ABC- Einsätze: Stand 2021

• MB Körperschutz im ABC- Einsatz Stand 2021

• AT Regenerationsgeräte Stand 2024

• AT Schlauchgeräte Stand 2024
• Nur Musterausbildungsplan und Organisatorisches

Stand 2005• (AT Wärmeschutzkleidung)
• Brauchen wir das noch??

• Nur Musterausbildungsplan und Organisatorisches



AT- Fortbildungen:

Gerade auch als Hilfe für die  
(„jährliche“) Fortbildung
der Atemschutzgeräteträger  in der 
eigenen Feuerwehr!
• Vorbereitung auf Brandübungsanlage

„VBÜA“
• Fortbildung in Brandübungsanlage
• Wärmebildkamera

• (Überdruckbelüftung)
-> ist MTA Ergänzungsmodul MTA- E6

„BELÜFTEN VON GEBÄUDEN IM
BRANDEINSATZ“



„Vorbereitung Brandübungsanlagen“  
AT-VBÜA
Ursprünglich
• als (Frontal-) Unterrichte konzipiert
• Vertiefung/ Auffrischung des „Wissens“

– Einsatzgrundsätze/ Einsatztechnik
• Einführung „Neuer“ Themen

– Schutzkleidung für Innenangriff
– Phänomene der schnellen  

Brandausbreitung



Themen „AT-VBÜA“ (neu)
VBÜA1:
• Voraussetzung,  

Schutzausrüstung und  
Einsatzstellenhygiene

VBÜA2:
• Besondere Brandphänomene:  

Raumdurchzündung,  
Rauchdurchzündung und  
Rauchgasexplosion

VBÜA3:
•Brandentwicklung und Löschtechnik  
VBÜA4:
• Verhalten im Atemschutzeinsatz
Jeweils mit
• Gruppenarbeitsblättern und
• „Lösungen“ für den Ausbilder
• Verschiedene

Gruppenarbeitstechniken



AT- Wärmebildkamera

• Verschiedene  
Übungsvorschläge
– Gruppenarbeiten

• Einsatzübungen
• („Theorie“)



Fortbildungen: Aktueller Überarbeitungsstand
• Vorbereitung auf Brandübungsanlage  (AT-

VBÜA) Stand 2024
• Fortbildung in Brandübungsanlage

Stand 2024(AT- BÜA)
• Wärmebildkamera  

(AT-WBK) Stand 2024
• (Überdruckbelüftung)

-> ist MTA Ergänzungsmodul E6
„BELÜFTEN VON GEBÄUDEN IM BRANDEINSATZ“



Weitere Bausteine

• Prüfungsfragengenerator
– (unter „E-Learning“)

• Videos
• Quiz
• Lexikon



Weitere Unterstützung zur  Fortbildung am Standort

• Winterschulungen
– Einfaches Retten und Sichern
• (WS 2020/21)

– Brandbekämpfung unter Atemschutz
• (2018/19)
– ABC- Themen

• Einsatzgrundsätze bei Gasausströmung (WS 2008/2009)
• ABC- Gefahrstoffe (WS 2016/17)
• Kennzeichnung ABC Gefahrstoffe (2012/13)



Jahreszyklus eines AGT:



Jährliche Unterweisung:



Praktische Ausbildung:



Brandübungscontainer:



Brandhaus der SFS Würzburg.:



Brandübungsanlage Neumarkt/Opf.:



FIRE-Flash-Box des BFV:



mobile Firetrainer des BFV:



Virtuelles Training zur 
Innenbrandbekämpfung:



Brandhaus an der 
SFS Regensburg:



7.
Wünsche,

Anregungen,
Fragen



DANKE
für die Aufmerksamkeit
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